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Angaben zum Studenten / zur Studentin 

Vorname  

Name  

Studiengang 
    Informatik         
    Wirtschaftsinformatik           
    Bioinformatik 

    IT-Management und -Consulting 
    Intelligent Adaptive Systems 
 

Matrikelnummer  

Tel.-Nr.  

E-Mail  

Studienstart  WS  _____________________ 

Teilzeitstudium ?     Nein      Ja, von  ______________      bis     __________________    

 

Erklärung der Studentin / des Studenten: 

Ich beabsichtige, die Module meines Masterstudiengangs wie im Studienplan auf der Rückseite 
beschrieben abzuschließen.  

 

_____________________________ _______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Studentin / Student 

 

 

Erklärung Studienfachberatung: 

Eine Studienberatung wurde am _____________ durchgeführt und der umseitig aufgeführte 
Studienplan vereinbart. 

 

_____________________________ _______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Studienfachberater/-in 
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Semester Modul 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Rechtsgrundlage 
Die Regelstudienzeit für Masterstudiengänge beträgt gem. § 2 der MIN-Prüfungsordnung MSc. vom 
11.04.2012 vier Semester. Wird diese Regelstudienzeit überschritten, so müssen Studierende gemäß  
§ 3 Abs. 3 an einer Studienfachberatung teilnehmen, bevor sie die Regelstudienzeit gemäß § 2 um zwei 
Semester überschritten haben, wenn sie noch nicht alle Prüfungsleistungen erbracht haben. Studierende, 
die nicht an der Studienfachberatung wegen Überschreiten der Regelstudienzeit teilnehmen, werden 
gemäß § 42 Absatz 2 Nummer 7 HmbHG exmatrikuliert. 
 


